
 

 

Vorlage 

für die Sitzung der Gemeindevertretung der 

Gemeinde Walksfelde am 11.12.2023 

 

 

zu TOP 14: Friedhofsfinanzierung 

hier: Beteiligung der Kirchgemeinde Walksfelde an der Friedhofs- 

unterhaltung für das Jahr 2023 
 
 

Vorbemerkung 

Politische Gemeinden und die Kirchgemeinde Nusse-Behlendorf sind seit Sommer 2020 in 
Gesprächen über den Ausgleich der Defizite in der Friedhofsunterhaltung. In den Vorjahren 
hat Walksfelde sich mit 3,50 €/Einwohner und Jahr am Defizit beteiligt.  

Ein erster Versuch einer Vertragsfindung – gestartet in 2020 – ist gescheitert. Nun ist man auf 
Basis eines neuen Vertragsmodells (Muster des Landesrechnungshofes) wieder in 
Verhandlungen und Abstimmung des Vertrages. Haushaltszahlen der Kirche für die Friedhöfe 
wurden präsentiert. 

 
Vor diesem Hintergrund wurde von der Kirchengemeinde der Wunsch geäußert, dass sich die 
jeweilige Gemeinde abermals mit einem Betrag von 3,50 € pro Einwohner am laufenden 
Friedhofsdefizit beteiligt. 
 
Der vorgeschlagene Zuschuss in Höhe von 3,50 € je Einwohner/in bedeutet für Walksfelde für 
das Jahr 2023 einen Gesamtzuschuss von 721,00 € und ist im Haushalt eingeplant. 

 

Hintergründe: Gem. § 22 Abs. 2 des Bestattungsgesetzes SH hat sich die Gemeinde an den 

Kosten des Friedhofs zu beteiligen, die nicht durch Gebühren oder Benutzungsentgelte 

gedeckt werden können. Dies unter der Voraussetzung, dass es sich bei dem Friedhof um 

einen Simultanfriedhof handelt. Dies ist bei den Friedhöfen in Nusse und Behlendorf der Fall. 

 

Eine Beteiligung der Gemeinden am Defizit der kirchlichen Einrichtung muss nur erfolgen, 

wenn der Friedhofsträger alle zumutbaren Kostendeckungsmöglichkeiten ausschöpft. Zudem 

bedeutet die Beteiligungspflicht nicht, dass die Gemeinden das vollständige Defizit des kirch- 

lichen Friedhofs übernehmen müssen; in aller Regel kommt nur ein anteiliger Deckungsbetrag 

der Gemeinden in Betracht (siehe Absatz 6 des nachfolgenden Auszuges aus der Kommen- 

tierung zum Bestattungsgesetz SH). Die Höhe der Kostenbeteiligung ist zu verhandeln und in 

einem öffentlich-rechtlichen Vertrag zu regeln. 

 

Auszug aus der Kommentierung zu § 22 des Bestattungsgesetzes SH) 



 

 

 



 

 

Beschlussvorschlag 

Die Gemeinde Walkfelde beteiligt sich / beteiligt sich nicht mit einem Betrag in Höhe von 721,00 € 

an der laufenden Friedhofsfinanzierung im Jahr 2023. 

 

 
Abstimmungsergebnis: 

 

Gesetzliche Zahl der Vertreter: 
 

Abstimmungsergebnis: 

Anwesend: 
 

Ja Nein Enthaltung 

Ausgeschlossen gem. § 22 GO: 
    

 


